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Öffentliche Kundmachung 

 
 

 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vordernberg hat in seiner Sitzung 
am 24.09.2024 den Aufteilungsentwurf für den Jagdpachtschilling 
2024/25 beschlossen. Davor war der Aufteilungsentwurf gem. § 21 Abs. 
2 Steiermärkisches Jagdgesetz 1986 4 Wochen zur öffentlichen Einsicht 
aufgelegt. 
Der Jagdpachtschilling kann gem. § 21 Abs. 3 Steiermärkisches 
Jagdgesetz 1986 in der Zeit  
 
 

vom 25. September bis 06. November 2024 
 
 

(6 Wochen) während der Parteiverkehrszeit im Marktgemeindeamt 
Vordernberg, Bürgerservice Büro, Fr. Grabmayr bzw. Zimmer Nr. 6, Frau 
Dominique Pichler, behoben bzw. den Anspruch unter Bekanntgabe 
einer Bankverbindung geltend gemacht werden. 
 

Anteile, die während der angeführten Zeit nicht behoben werden, 
verfallen zu Gunsten der Gemeindekasse.  

 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

OAR Walter Hubner 
 
 

Angeschlagen am: 25. September 2024 
Abgenommen am: 06. November 2024 


